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6.  Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten im öffentlichen Leben 
 
Bei den in den urlaubsrechtlichen Vorschriften genannten ehrenamtlichen Tätigkeiten im öffentlichen Leben, 
für deren Ausübung der erforderliche Urlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn gewährt 
werden kann, handelt es sich um solche Tätigkeiten, die in einem Gesetz oder einer Verordnung 
ausdrücklich als ehrenamtlich bezeichnet sind oder durch den Verweis auf Vorschriften über die 
Ehrenamtlichkeit in anderen Rechtsvorschriften als solche angesehen werden können.


